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Das Abkommen mit Israel

Auch mit dem Abkommen bekommen Sie keine deutsch-israelische Gesamt-
rente - jeder Staat zahlt lhnen seine eigene Rente. Das Abkommen hilft
Ihnen aber, die Voraussetzungen fiir einen Rentenanspruch in beiden
Landern zu erfiillen. Es regelt zusatzlich die Rentenzahlung in den anderen
Abkommensstaat und in Drittstaaten. Drittstaaten sind alle Lander auier
Deutschland und Israel.

Das Abkommen mit Israel gibt es seit 1975. Es betrifft
nicht nur die Rentenversicherung, sondern auf deutscher
Seite auch die Kranken- und Unfallversicherung.

Auf israelischer Seite kommt die Invaliditdtsversiche-
rung, die Mutterschaftsversicherung sowie die Versiche-
rung bei Arbeitsunfillen und Berufskrankheiten dazu.

Unser Tipp:

Den genauen Text des Abkommens konnen Sie der
Broschire ,Sozialversicherungsabkommen” entneh-
men. Sie erhalten diese gegen eine Schutzgebihr bei
der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Ziel des Abkommens ist es, dass Sie aus beiden Staaten
eine Rente erhalten konnen. Dazu werden deutsche und
israelische Versicherungszeiten zusammengerechnet.


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/Gesetzestexte/sozialversicherungsabkommen.html

Das Abkommen regelt auch, welches Recht bei einer
Mehr dazu lesen Sie  Begchiftigung in Deutschland oder Israel angewendet
b'At;Ee'Teﬁ‘t:;ch;'_tt wird. Die Anwendung der israelischen Rechtsvorschrif-
kommensstaat —wo  ten bedeutet aber nicht, dass in Israel tatsidchlich ein

sind Sie versichert?”  Versicherungsschutz besteht.

Deutsche und Israelis werden durch das Abkommen
einander gleichgestellt und konnen ihre Rente auch nach
Israel beziehungsweise umgekehrt nach Deutschland
gezahlt bekommen.

Das Abkommen gilt nicht nur fiir Deutsche und Israelis.
Da es sich um ein sogenanntes offenes Abkommen
handelt, werden auch Personen erfasst, die zu irgend-
einem Zeitpunkt in der deutschen oder israelischen
Rentenversicherung versichert waren. Dies gilt grund-
sétzlich unabhédngig von ihrer Staatsangehorigkeit,
ihrem sonstigen Status und dem Ort ihres gewdhnlichen
Aufenthalts.

Sozialversicherungsabkommen hat Deutschland
zurzeit mit folgenden Staaten geschlossen

Albanien Australien Bosnien-Herzegowina
Brasilien Chile Indien

Japan Kanada und Quebec Korea

Kosovo Marokko Moldau

Montenegro Nordmazedonien Philippinen

Serbien Tunesien Tiirkei

Uruguay USA



Arbeiten im Abkommensstaat - wo sind Sie
versichert?

Ilhr Wunsch, im anderen Abkommensstaat zu arbeiten, bedeutet nicht immer,
dass Sie automatisch beim dortigen Rentenversicherungstrager versichert
sind. Bevor Sie lhre Arbeit aufnehmen, sollten Sie sich daher informieren,
welches Recht fiir Sie gilt.

Grundsétzlich gelten nur die Rechtsvorschriften eines
Abkommensstaates. Das sind regelméfig die Bestim-
mungen des Landes, in dem Sie arbeiten.

Arbeiten Sie in Israel, wird grundsétzlich israelisches
Recht angewendet. Das bedeutet aber nicht, dass in
Israel tatsdchlich ein Versicherungsschutz besteht. Ob
und gegebenenfalls in welchen Bereichen Sie dort als
Arbeitnehmer versichert sind, richtet sich ausschlieBlich
nach israelischem Recht.



Die Entsendung
muss vertraglich
oder wegen ihrer
Eigenart im Voraus
zeitlich befristet
sein. Eine feste
Zeitgrenze ist nicht
notig.

Bitte beachten Sie:

Bevor Sie eine Beschaftigung in Israel beginnen,
informieren Sie sich unbedingt iiber Ihre Absiche-
rung in der israelischen Rentenversicherung. Als
auslandischer Beschaftigter mit einem Arbeitsvisum
sind Sie in der Regel nicht in der israelischen Ren-
tenversicherung versichert. Bitte lassen Sie sich in
diesem Fall zu den Mdglichkeiten beraten, sich
weiterhin in der deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung zu versichern. Informieren Sie sich,
ob fiir Sie die Versicherungspflicht auf Antrag oder
die freiwillige Versicherung in Betracht kommt.

Unabhéngig davon sind Sie weiter in Deutschland
versichert, auch wenn Sie in Israel arbeiten, wenn
- es sich um eine Entsendung handelt oder

- eine Ausnahmevereinbarung geschlossen wurde.

Die Entsendung

Eine Entsendung liegt vor, wenn Sie

- von Ihrem Arbeitgeber (mit Sitz in Deutschland) im
Rahmen Ihres in Deutschland bestehenden Beschéf-
tigungsverhéltnisses nach Israel geschickt werden,

- dort fiir ihn eine von vornherein zeitlich befristete
Beschiftigung ausiiben,

- weiterhin in das Unternehmen in Deutschland
eingegliedert sind,

- den hiesigen Weisungen unterstehen und

- Thr gesamtes Gehalt von hier erhalten.

Erfiillen Sie die Bedingungen, dann kénnen Sie auch
weiterhin in Deutschland versichert sein.

Sie konnen auch extra fiir den Job in Israel von Threm
deutschen Arbeitgeber eingestellt oder bereits zuvor von
Threm deutschen Arbeitgeber in einen anderen Staat
entsandt worden sein.



Beispiel:

Peter T. arbeitet in Koln. Sein Arbeitgeber schickt ihn
fir zwei Jahre nach Haifa. Peter T. ist auch wahrend
der zwei Jahre in Haifa weiter in Deutschland renten-
versichert. Er und sein Arbeitgeber miissen Beitrage in
Deutschland nach dem hier ublichen Beitragssatz
zahlen. Auch seine deutsche Kranken-, Pflege-,
Arbeitslosen- und Unfallversicherung bleiben erhalten.

Ob Sie weiterhin in Deutschland versichert sind, ent-
scheidet die Einzugsstelle. Dies ist entweder Ihre oder
die gesetzliche Krankenkasse, an die Ihr Arbeitgeber die
Beitrdage zahlt.

Ausnahmevereinbarung
Liegt keine Entsendung vor, kénnen Sie dennoch weiter
in Deutschland versichert sein. Die Nationalversiche-
rungsanstalt in Jerusalem und die Deutsche Verbin-
dungsstelle Krankenversicherung — Ausland (DVKA)

Die Adressen finden  XOnNnen Sie nach Abstimmung gemeinsam von den

Sie auf Seite 54/55.  israelischen Rechtsvorschriften befreien.

Beispiel:

Karola S. arbeitet in Leipzig. |hr Arbeitgeber schickt sie
fur zwei Jahre nach Tel Aviv. Sie erhalt einen erganzen-
den Arbeitsvertrag mit dem Mutterkonzern in Tel Aviv.
Der bisherige Vertrag mit dem Tochterunternehmen in
Leipzig wird fur die Zeit ,.,ruhend gestellt™. Ihr Gehalt
erhalt Karola S. nun direkt aus Tel Aviv. Wahrend der
Zeit in Israel ware Karola S. daher nicht mehrin
Deutschland rentenversichert. Sie stellt gemeinsam
Die Adresse finden mit ihrem deutschen Arbeitgeber bei der DVKA einen
Sie auf der Seite 54. Antrag auf Erteilung einer Ausnahmevereinbarung.

Wird der Antrag genehmigt, informiert die DVKA den
bisherigen Arbeitgeber in Deutschland und die zustan-



Den Antrag muss
Ihr deutscher
Arbeitgeber stellen.

dige Krankenkasse iiber die weitere Versicherung und
Beitragszahlung in Deutschland.

Damit Sie die Befreiung von den israelischen Rechtsvor-
schriften gegeniiber den israelischen Stellen nachweisen
konnen, wird fiir Sie eine ,Bescheinigung tiber die Weiter-
geltung der deutschen Rechtsvorschriften® ausgestellt.

Bitte beachten Sie:

Es kann einige Zeit dauern, bis iiber lhren Antrag
entschieden wird. Sie sollten ihn deshalb madglichst
rechtzeitig stellen, bevor Sie anfangen in Israel zu
arbeiten. So ist dann bei Beschaftigungsbeginn
sichergestellt, ob fiir Sie nun die deutschen oder
israelischen Rechtsvorschriften gelten und an wen
Sie die Beitrage zahlen miissen.

Auf www.dvka.de erfahren Sie unter der Rubrik ,Arbei-
ten im Ausland” mehr iiber die Ausnahmevereinbarung.

Pflichtversicherung auf Antrag

Schickt Thr Arbeitgeber (mit Sitz in Deutschland) Sie
nach Israel und iiben Sie dort eine von vornherein zeit-
lich befristete Beschéftigung bei einem Tochterbetrieb/
einer Zweigniederlassung aus und sind Sie in den dorti-
gen Betrieb eingegliedert, sind Sie nicht mehr in Deutsch-
land versichert. Sie konnen aber auf Antrag weiter in
Deutschland versichert sein.

Von dieser Moglichkeit konnen Deutsche und Israelis
gleichermalBBen Gebrauch machen.


http://www.dvka.de
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber-erwerbstaetige/laenderspezifische-informationen/abkommenstaaten/israel/
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber-erwerbstaetige/laenderspezifische-informationen/abkommenstaaten/israel/

Wie Sie sich weiter
freiwillig in der
Kranken-, Pflege-,
Arbeitslosen- und
Unfallversicherung
versichern konnen,
erfahren Sie beim
jeweils zustandigen
Trager.

Beispiel:

Marcus R. arbeitet in Frankfurt. Sein Arbeitgeber

Bitte beachten Sie:

Da der Antrag nur fiir die Zukunft wirkt, sollten Sie
ihn bereits vor Beginn der Beschaftigung in Israel
stellen.

Uber den Antrag auf Versicherungspflicht entscheidet Ihr
(bisheriger) deutscher Rentenversicherungstrager. Die
Beitrdge zahlt allein Ihr deutscher Arbeitgeber. Sie kon-
nen sich aber im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen
daran beteiligen. Die Beitrdge gehen an die Einzugstelle,
die sie auch errechnet. Dies ist entweder lhre oder die
gesetzliche Krankenkasse, die Thr Arbeitgeber dafiir aus-
gewdhlt hat.

schickt ihn fir ein halbes Jahr nach Tel Aviv. Marcus R.
arbeitet wahrend dieser Zeit in einer Zweigniederlas-
sung, die ihn auch bezahlt. Dazu hat er mit der Zweig-
niederlassung einen weiteren Arbeitsvertrag geschlos-
sen. Um dennoch weiter in Deutschland versichert zu
sein, hat sein deutscher Arbeitgeber vor Beschafti-
gungsbeginn in Israel einen Antrag auf Pflichtversiche-
rung gestellt. Marcus R. ist auch wahrend des halben
Jahres in Israel weiter in Deutschland versichert. Sein
deutscher Arbeitgeber muss hier die Beitrage zahlen.
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In Deutschland freiwilliges Mitglied sein

Mit freiwilligen Beitragen konnen Sie lhre deutsche Rente erhdohen, erst-
malig einen Rentenanspruch erwerben oder Liicken in lhrer Versicherungs-
biographie schlie3en.

Die Broschiire ist
nur auf deutsch
erhaltlich.

Wenn Sie in Deutschland wohnen und keine Pflichtbei-
trage zahlen miissen, kénnen Sie sich unabhéngig von
Ihrer Staatsangehorigkeit freiwillig in der Deutschen
Rentenversicherung versichern. Sie miissen dazu min-
destens 16 Jahre alt sein.

Als Deutscher konnen Sie sich dariiber hinaus unabhén-
gig vom Wohnsitz weltweit grundsétzlich immer freiwil-
lig in Deutschland versichern.

Unser Tipp:

Nahere Informationen enthalt unsere Broschiire
.Freiwillig rentenversichert: lhre Vorteile".

Unabhéngig von seiner Staatsangehorigkeit und seinem
Aufenthaltsort kann sich jeder freiwillig in Deutschland
versichern, der vor dem 19. Oktober 1972 mindestens
einen freiwilligen Beitrag gezahlt hat.

"


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/freiwillig_rentenversichert_ihre_vorteile.html

Die Vorschriften
lassen sich oft auch
auf Staatenlose und
Flichtlinge anwen-
den. Bitte informie-
ren Sie sich.

Sind Sie Israeli und wohnen Sie in der Europédischen
Union, Island, Liechtenstein, Norwegen oder in der
Schweiz, konnen Sie sich freiwillig versichern, wenn Sie
bereits einen Beitrag zur deutschen Rentenversicherung
gezahlt haben.

Leben Sie in Israel, kénnen Sie freiwillige Beitrage
zahlen, wenn Sie bereits fiir einen Monat Beitrdage zur
deutschen Rentenversicherung gezahlt haben. Wohnen
Sie in einem anderen ausldndischen Staat (zum Beispiel
Mexiko oder Russland), diirfen Sie sich nicht freiwillig
versichern.

Bitte beachten Sie:

Sie konnen sich auch dann in der deutschen
Rentenversicherung freiwillig versichern, wenn Sie
bereits in Israel pflicht- oder freiwillig versichert
sind.

Freiwillige Beitrage: Ihre Vorteile

Mit freiwilligen Beitrdgen kénnen Sie die Wartezeit fiir
eine deutsche Rente erfiillen. Sie konnen aber auch Ihren
Versicherungsschutz fiir eine Rente wegen teilweiser
oder voller Erwerbsminderung aufrechterhalten.

Unser Tipp:

Fir diese Renten kann es wichtig sein, die Zeit vom
1. Januar 1984 bis heute lickenlos mit sogenannten
Anwartschaftserhaltungszeiten zu belegen. Scheiden
Sie aus der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung aus, wollen aber weiterhin Anspruch auf eine
dieser Renten haben, sollten Sie sich im Vorfeld von
uns Uber Ihre Moglichkeiten beraten lassen.

12



Die aktuellen
Beitragswerte
finden Sie im
Internet unter www.
deutsche-renten-

versicherung.de

Beitrdge zahlen

Die Hohe und Anzahl Threr freiwilligen Beitrdge bestim-
men Sie selbst. Es gibt jedoch Mindest- und Hochstbei-
trage. Sie sind nicht an die einmal gewéhlte Beitragsho-
he gebunden. Fiir die Zukunft kénnen Sie die Beitrags-
hohe jederzeit &ndern oder die Zahlung auch ganz
einstellen.

Sie konnen freiwillige Beitrdge fiir das laufende Jahr nur
bis zum 31. Marz des niachsten Jahres zahlen.

Bevor Sie freiwillige Beitrdge zahlen diirfen, muss
zunichst Thr Antrag genehmigt werden. Danach ist es
ratsam, die Beitrdge bargeldlos entweder durch Abbu-
chung von Threm Konto oder dem eines Beauftragten bei
einem Geldinstitut in Deutschland zu zahlen. Auch eine
Uberweisung aus dem In- und Ausland ist méglich.

Bitte beachten Sie:

Der Versicherungstrager iibernimmt keine Bank-,
Transfer- oder sonstige Uberweisungskosten. Bei
Zahlungen aus dem Ausland sollten Sie den Betrag
in Euro iiberweisen, um Kursdifferenzen auszu-
schlieflen.

Ihre Ansprechpartner

Wenn Sie die freiwillige Versicherung beantragen wollen,
wenden Sie sich bitte an den Versicherungstrager, der
Thr Versicherungskonto fithrt beziehungsweise zuletzt
gefiihrt hat.

Wohnen Sie in Deutschland und haben Sie noch nie
Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung in
Deutschland gezahlt, konnen Sie den Antrag bei jedem
Versicherungstrager stellen.

13


http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de

Bitte lesen Sie
unser Kapitel

.Nur einen Schritt

entfernt: lhre
Rentenversiche-

rung”.

Sind Sie sich nicht sicher, welcher Versicherungstrager
fiir Sie zustandig ist? Fragen Sie uns. Sie kénnen dazu in
Deutschland unser kostenloses Servicetelefon oder
weltweit unsere E-Mail-Anschrift nutzen.

14



Deutsche Beitrage erstatten lassen

Wenn Sie nur fiir einige Zeit in Deutschland gearbeitet und Beitrage gezahlt
haben und nun in lhre Heimat zuriickkehren, maochten Sie sich vielleicht lhre
deutschen Beitrage erstatten lassen.

Ob Sie sich in
Deutschland frei-
willig versichern
dirfen, erfahren
Sie im Kapitel ,In_
Deutschland frei-
williges Mitglied

Die Regelalters-
grenze wird schritt-
weise von 65 auf

67 Jahre angeho-
ben.

Durch eine Beitragserstattung wird das Versicherungs-
verhéltnis aufgeldst.

Sie konnen sich den Arbeitnehmeranteil Threr Beitriage

erstatten lassen, wenn Sie in Deutschland

- seit mindestens 24 Kalendermonaten nicht mehr
versicherungspflichtig sind und

- sich nicht freiwillig versichern diirfen.

Das hédngt von Threr Staatsangehorigkeit ab und von dem
Land, in dem Sie jetzt dauerhaft leben. Bitte lassen Sie
sich hierzu von uns beraten.

Erstattung wegen Alters

Haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht und fiir weniger
als fiinf Jahre Beitrdge gezahlt, konnen Sie eine Erstat-
tung beantragen. Hinter dieser Regelung steckt der
Gedanke, dass Sie mit weniger als fiinf Beitragsjahren
keinen Anspruch auf eine Rente haben.

15



Es konnen auch

Zeiten aus anderen
Landern mit einem
Abkommen zihlen.

Die Adressen der
deutschen Versi-
cherungstrager fin-
den Sie im Kapitel

Nur einen Schritt
entfernt: Ihre Ren-

tenversicherung”.

Unser Tipp:

Auf die fuinf Jahre werden auch die Versicherungszei-
ten in Israel angerechnet. Auch Zeiten, fir die Sie nicht
selbst die Beitréage gezahlt haben (zum Beispiel Zeiten
der Kindererziehung), werden berticksichtigt. So haben
Sie vielleicht doch Anspruch auf eine deutsche Rente.

Bitte beachten Sie:

Die deutschen Beitrage konnen nicht zuriickgezahlt
werden, wenn Sie bereits eine ausldandische Rente
erhalten und diese Rente nur gezahlt werden kann,
weil deutsche und auslandische Beitrage zusam-
mengerechnet wurden. Beitrage konnen auch nicht
erstattet werden, wenn Sie aus ihnen bereits eine
Leistung erhalten haben, zum Beispiel eine Reha-
bilitation.

Lassen Sie sich Thre Beitrage erstatten, wird damit Thr
Versicherungsverhiltnis zur deutschen Rentenversiche-
rung vollstdndig aufgeldst. Sie konnen aus allen bis zu
diesem Zeitpunkt zuriickgelegten Zeiten keine Anspriiche
mehr geltend machen.

Unser Tipp:

Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine
Beitragserstattung beantragen. Eine spatere Rente
kann fur Sie die giinstigere Alternative sein.

Erstattung nur auf Antrag

Die Beitridge werden Ihnen nur auf Antrag erstattet. Sie
kénnen Thren Antrag formlos bei jedem deutschen Ver-
sicherungstrager oder auch bei einer deutschen Botschaft
oder einem deutschen Konsulat vor Ort stellen. Da Sie

16



den Antrag auch in Threr Muttersprache stellen diirfen,
miissen Sie weder eine Vermittlungsperson noch einen
Bevollméchtigten oder einen Dolmetscher beauftragen.

Deutsche Staatsbiirger
Ausfiihrliche Infor- Alg Deutscher konnen Sie sich IThre deutschen Beitrige
?nadtéonng?e T:}e:iuse_ grundsitzlich erst erstatten lassen, wenn Sie die Regel-
rer Broschiire ,Bei-  altersgrenze erreicht und weniger als 60 Beitrdge gezahlt

tragserstattung”. haben.

17


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/beitragserstattung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/beitragserstattung.html

F

Rehabilitation - wieder fit fir Alltag und Beruf

Die deutsche Rentenversicherung zahlt nicht nur Renten, sondern auch
Leistungen zur Rehabilitation. Gesundheitliche Einschrankungen sollen
verhindert oder iiberwunden werden, um Ihr vorzeitiges Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben zu vermeiden.

Leistungen zur Rehabilitation sind vor allem medizini-
sche Leistungen, die als stationdre oder ambulante
MaBnahme durchgefiihrt werden kénnen. Damit soll Thr
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verhin-
Unter bestimmten  dert werden oder Sie sollen dauerhaft wieder eingeglie-
Voraussetzungen ist . . TSN
; 7 dert werden. Die Leistungen zur Rehabilitation werden
eine Rehabilitation X . L .
auch im Ausland in der Regel in Einrichtungen in Deutschland durchge-
moglich. fiihrt.

Bitte beachten Sie:

Nach dem Grundsatz ,Reha vor Rente” priifen wir
vor der Zahlung einer Erwerbsminderungsrente
allgemein, ob durch eine Rehabilitation lhre Leis-
tungsfahigkeit wiederhergestellt werden kann.

Eine Rehabilitation konnen Sie erhalten, wenn Thre
Erwerbsfiahigkeit wegen Krankheit oder Behinderung
erheblich gefihrdet oder bereits gemindert ist. AuB3er-
dem miissen Sie eine Mindestversicherungszeit (Warte-

18



zeit) von 15 Jahren erfillen, unter bestimmten Voraus-
setzungen nur 5 Jahre.

Bitte beachten Sie:
Fiir die Anspruchspriifung werden lhre deutschen
und israelischen Zeiten zusammengerechnet.

Wenn Sie nicht in Deutschland wohnen, miissen Sie fiir
den Antragsmonat einen Pflichtbeitrag zur deutschen
Rentenversicherung aufweisen. Diese Voraussetzung
kann erfiillt werden, wenn Sie aufgrund einer Entsen-
dung oder Ausnahmevereinbarung auch in Israel den
deutschen Rechtsvorschriften unterliegen.

Zusétzlich muss sich Ihre Erwerbsfahigkeit mit der
Rehabilitation auch wiederherstellen oder wesentlich
bessern lassen.

Erfiillen Sie die Wartezeiten nicht, kénnen Sie dennoch

eine medizinische Rehabilitation erhalten. Dazu miissen

Sie

- in den letzten zwei Jahren vor dem Antrag mindes-
tens fiir sechs Monate Pflichtbeitrédge fiir eine ver-
sicherte Beschiftigung oder selbstdndige Tatigkeit
gezahlt haben oder

- innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung einer
Ausbildung eine versicherte Beschéftigung oder
selbstidndige Tatigkeit aufgenommen und bis zu
IThrem Antrag auf die Rehabilitation ausgeiibt haben.

Unser Tipp:
Nahere Informationen enthalten auch unsere Broschii-

ren ,Medizinische Rehabilitation: Wie Sie |lhnen hilft”
und ,Berufliche Rehabilitation: Ihre neue Chance”.

19


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/med_reha_wie_sie_ihnen_hilft.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/berufliche_reha_ihre_chance.html

Pravention

Haben Sie im aktiven Beschéftigungsverhéltnis erste
gesundheitliche Beeintrachtigungen, die das Ausiiben
der Beschiftigung gefihrden, kénnen Sie Préaventions-
leistungen beantragen.
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Rente - so hilft lhnen das Abkommen

Das Abkommen sorgt dafiir, dass Ihnen, wenn Sie in Deutschland und in
Israel gearbeitet haben, im Rentenfall daraus keine Nachteile entstehen.
Vielmehr hilft lhnen das Abkommen, aus beiden Landern eine Rente zu
erhalten.

Zusammenrechnung von Zeiten

Durch das Abkommen konnen IThre israelischen und
deutschen Versicherungszeiten gemeinsam beriicksich-
tigt werden. So konnen Sie durch die Zusammenrech-
nung sowohl in Deutschland als auch in Israel auf die
erforderliche Anzahl von Versicherungsjahren kommen
und aus beiden Landern eine Rente erhalten.

Es konnen nur solche israelischen Versicherungszeiten
mitgerechnet werden, die uns vom israelischen Tréager
als anspruchsbegriindende Zeiten nach israelischem
Recht bestétigt werden. Das wird erst gepriift, wenn Sie
eine israelische Rente beantragen. Erst dann wird also
festgestellt, ob tatsdchlich israelische Zeiten fiir die
Zusammenrechnung vorhanden sind.

21



Bitte beachten Sie:

Beitrage, die sich iiberschneiden, konnen nur
einmal beriicksichtigt werden. Ndheres zu den
Wartezeiten und besonderen versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen finden Sie ab Seite 24.

Dadurch, dass diese Versicherungszeiten zusammenge-
rechnet werden, kénnen Rentenanspriiche entstehen, die
allein mit deutschen Zeiten nicht bestiinden. Umgekehrt
konnen so auch israelische Anspriiche entstehen.

Zwei Rentenanspriiche

Die Zusammenrechnung israelischer und deutscher
Zeiten fiihrt jedoch nicht zu einer Gesamtrente. Vielmehr
priifen beide Staaten, ob Sie die Voraussetzungen fiir
eine deutsche beziehungsweise israelische Rente erfiil-
len.

Liegen die Anspruchsvoraussetzungen in beiden Staaten
vor, erhalten Sie sowohl eine Rente aus Deutschland als
auch eine aus Israel.

Rentenantrdage werden gleichgestellt

Renten aus der israelischen und deutschen gesetzlichen
Rentenversicherung werden in der Regel nur auf Antrag
gezahlt. Der Antrag bestimmt dabei auch, wann eine
Rente beginnt.

Auch hier hilft Thnen das Abkommen, denn Sie kénnen
Ihren deutschen Rentenantrag auch bei einem israeli-
schen Versicherungstrager stellen. Thr Antrag wird dann
so behandelt, als hétten Sie ihn am gleichen Tag bei
einem deutschen Versicherungstrager gestellt.

Umgekehrt konnen Sie selbstverstindlich auch IThren
israelischen Rentenantrag bei einem deutschen Versiche-

rungstriger stellen. Daneben gilt ein Antrag auf eine
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israelische Rente gleichzeitig als Antrag auf eine deut-
sche Rente und umgekehrt. Wichtig dabei ist, dass Sie
alle dafiir notwendigen Angaben machen.
Lesen Sie ab
Seite 48, wo Sie lhre  Wollen Sie nicht, dass Thr deutscher Rentenantrag auch
israelische oder als israelischer Rentenantrag zihlt oder umgekehrt,
EGUtSChe Rente konnen Sie das gegeniiber dem Versicherungstriger
eantragen konnen N . .
und welche Fristen  erkléren, der Ihren Antrag entgegennimmt. Das ist aber
gelten. nur bei einer Altersrente moglich.

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Rege-
lungen kann lhre israelische Rente durchaus
friiher als lhre deutsche Rente beginnen. Damit
Ihnen keine Nachteile durch eine verspatete
Antragstellung entstehen, empfehlen wir lhnen,
sich vorab auch mit dem israelischen Versiche-
rungstrager in Verbindung zu setzen, um lhre
israelischen Anspriiche zu klaren und lIhre Rente
rechtzeitig zu beantragen.
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Deutsche Rente - die Grundvoraussetzungen

Um eine Rente zu erhalten, miissen Sie bestimmte Voraussetzungen erfiillt
haben. Das konnen beispielsweise ein bestimmtes Lebensalter und eine
vorgeschriebene Wartezeit sein.

Wartezeit

Grundvoraussetzung fiir jede deutsche Rente ist, dass Sie

eine bestimmte Anzahl an Versicherungsjahren zuriick-

gelegt haben. Diese Mindestversicherungszeit nennt man

Wartezeit. Abhdngig von der Rentenart betrigt die

Wartezeit 5, 35 oder 45 Jahre. Die Wartezeit von 5 Jah-

ren wird auch allgemeine Wartezeit genannt. Fiir die

allgemeine Wartezeit zdhlen:

- Beitragszeiten (Pflichtbeitrdge und freiwillige Beitra-
ge),

- Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen
Verfolgung in der DDR),

- Wartezeitmonate aus einem Versorgungsausgleich
oder einem Rentensplitting sowie

- Wartezeitmonate aus geringfiigiger Beschéftigung
(sogenannte Minijobs), wenn dafiir keine Pflicht-
beitrdge gezahlt wurden.
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Fiir die Wartezeit von 35 Jahren zdhlen zusétzlich noch
Anrechnungszeiten und Beriicksichtigungszeiten. An-
rechnungszeiten sind Zeiten, in denen Sie beispielsweise
krank, in Mutterschutz oder arbeitslos waren. Auch
Zeiten der Schulausbildung und des Studiums kénnen
Anrechnungszeiten sein. Beriicksichtungszeiten sind
Zeiten der Kindererziehung oder Zeiten der Pflege bis
Marz 1995.

Fiir die Wartezeit von 45 Jahren zéhlen:

- Pflichtbeitragszeiten fiir eine versicherte Beschéfti-
gung oder selbstindige Tatigkeit,

- Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen
Verfolgung in der DDR),

- Wartezeitmonate aus geringfiigiger Beschéftigung

(sogenannte Minijobs), wenn dafiir keine Pflichtbei-

trige gezahlt wurden,

Bertiicksichtigungszeiten,

freiwillige Beitrdge, wenn mindestens 18 Jahre mit

Pflichtbeitrdagen fiir eine versicherte Beschéftigung

oder selbstdndige Tatigkeit vorhanden sind, sowie

- Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit sowie wegen
des Bezugs von Ubergangsgeld.

N

Nicht beriicksichtigt werden Wartezeitmonate aus einem
Versorgungsausgleich oder Rentensplitting. In den
letzten zwei Jahren vor dem deutschen Rentenbeginn
zdhlen Zeiten des Leistungsbezugs bei Arbeitslosigkeit
nur, wenn die Arbeitslosigkeit durch eine Insolvenz oder
vollstdndige Geschéftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt
war.

Freiwillige Beitrdage, die in den letzten zwei Jahren vor
dem deutschen Rentenbeginn und zeitgleich zu einer
Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit liegen, werden
ebenfalls nicht beriicksichtigt.
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Unser Tipp:

Wenn Sie wissen machten, welche Versicherungszeiten
bei Ihrem Rentenversicherungstrager bereits bekannt
sind und welche noch fehlen, werfen Sie einen Blick in
Ihre Renteninformation. Diese wird Ihnen, wenn Sie in
Deutschland wohnen, jahrlich zugesendet. Oder Sie
lassen sich von lhrem Rentenversicherungstrager
einen Auszug aus |lhrem Versicherungskonto schicken.

Fiir die deutschen Wartezeiten konnen auch Ihre israeli-
schen Versicherungszeiten berticksichtigt werden.

Bei der Wartezeit von 45 Jahren kdnnen folgende israeli-

sche Zeiten nicht beriicksichtigt werden:

- freiwillige Beitragszeiten, wenn keine 18 Jahre mit
Pflichtbeitrdagen fiir eine versicherte Beschéftigung
oder selbstdndige Tatigkeit in Deutschland und Israel
zuriickgelegt wurden,

- Zeiten der Arbeitslosigkeit in den letzten zwei Jahren

vor dem deutschen Rentenbeginn, wenn die Arbeits-
losigkeit nicht Folge einer Insolvenz oder vollstandi-
gen Geschiftsaufgabe des Arbeitgebers war,

- freiwillige Beitragszeiten in den letzten zwei Jahren
vor dem deutschen Rentenbeginn, wenn gleichzeitig
deutsche Pflichtbeitragszeiten wegen Arbeitslosigkeit
oder Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit
vorliegen und

- Zeiten der Arbeitslosigkeit, in denen eine dem
Arbeitslosengeld II oder eine der Arbeitslosenhilfe
vergleichbare Leistung bezogen wurde.

Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Eine Erwerbsminderungsrente erhalten Sie nur unter
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.
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Naheres dazu
erfahren Sie ab
Seite 28.

AR

Dazu miissen Sie in bestimmten Zeitrdumen geniigend
Pflichtbeitrége fiir eine versicherte Beschiftigung oder
selbstindige Tatigkeit gezahlt haben.

Die geforderten Pflichtbeitrage konnen Sie auch mit
entsprechenden Pflichtbeitrdgen in Israel erfiillen.
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Die richtige deutsche Rente fir Sie

Die Deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen Erwerbsminderung,
Altersrenten und Renten wegen Todes. Lesen Sie hier, unter welchen
Voraussetzungen Sie eine Rente erhalten.

Die Anschriften der
Trager finden Sie ab
Seite 53.

Eine Rente aus der deutschen Rentenversicherung
konnen Sie bekommen, wenn Sie erwerbsgemindert sind
(Rente wegen Erwerbsminderung), ein bestimmtes
Lebensalter erreicht haben (Altersrente) oder im Todes-
fall eines Versicherten als dessen Witwe, Witwer oder
Waise (Hinterbliebenenrente).

Mochten Sie wissen, fiir welche deutsche Rente Sie bereits
die Voraussetzungen erfiillen, fordern Sie bei Ihrem
Rentenversicherungstriger eine Rentenauskunft an.

Renten wegen Erwerbsminderung

Eine Rente wegen Erwerbsminderung erhalten Sie, wenn

Sie

- wegen Krankheit oder Behinderung erwerbs-
gemindert sind,

- die allgemeine Wartezeit von fiinf Jahren erfiillen
oder vorzeitig erfiillen (zum Beispiel durch einen
Arbeitsunfall) und

- in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung drei Jahre Pflichtbeitrdge fiir eine ver-
sicherte Beschiftigung oder selbstandige Tatigkeit
gezahlt haben.
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Zur Regelalters-
grenze erfahren Sie
mehr auf Seite 30.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie bereits vor dem 1. Januar 1984 die allge-
meine Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt haben,
konnen Sie auch ohne die drei Jahre Pflichtbeitrdage
innerhalb des Fiinfjahreszeitraumes rentenbe-
rechtigt sein. Dazu muss jeder Monat vom 1. Januar
1984 bis zum Eintritt der Erwerbsminderung mit
sogenannten Anwartschaftserhaltungszeiten
belegt sein.

Ihr Rentenversicherungstrager priift anhand arztlicher
Unterlagen, ob Sie teilweise oder voll erwerbsgemindert
sind. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung er-
halten Sie, wenn Sie weniger als drei Stunden tdglich
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten konnen. Ist
es Thnen moglich, noch mehr als drei, aber weniger als
sechs Stunden taglich zu arbeiten, erhalten Sie eine
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Diese ist
nur halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbs-
minderung.

Die Rente wegen Erwerbsminderung wird in der Regel
befristet, und zwar hochstens fiir drei Jahre. Sie kann
verlangert werden, wenn die gesundheitlichen Ein-
schrinkungen weiter vorliegen.

Eine Rente wegen Erwerbsminderung wird ldngstens bis
zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt.

Unser Tipp:
Naheres zu den Renten wegen Erwerbsminderung fin-

den Sie in der Broschiire .Erwerbsminderungsrente:
Das Netz fiir alle Falle™.
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Regelaltersrente

Wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben und die
allgemeine Wartezeit von fiinf Jahren erfiillen, kénnen
Sie eine Regelaltersrente bekommen.

Die Regelaltersgrenze lag fiir vor 1947 geborene Perso-
nen bei 65 Jahren. Wurden Sie zwischen 1947 und 1963
geboren, wird die Grenze stufenweise angehoben. Fiir
Personen, die 1964 und spéater geboren wurden, liegt die
Regelaltersgrenze bei 67 Jahren.

Die Regelaltersrente kann nicht vorzeitig in Anspruch
genommen werden.

Als Bezieher einer Regelaltersrente konnen Sie un-
begrenzt hinzuverdienen und miissen auch keine Ab-
schldge befiirchten.

Unser Tipp:

Ausfihrliche Informationen zu allen Altersrenten
enthalt die Broschiire ,Die richtige Altersrente fir Sie”.
Dort erfahren Sie auch, wie sich die Anhebung der
Regelaltersgrenze auf andere Altersrenten auswirkt.

Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte
Diese Altersrente erhalten Sie, wenn Sie die Wartezeit
von 45 Jahren erfiillen. Die Altersgrenze hingt von
Threm Geburtsjahrgang ab.

Fiir alle ab 1953 Geborenen steigt die Altersgrenze von
63 Jahren schrittweise an. Wenn Sie 1964 oder spéter
geboren wurden, liegt sie bei 65 Jahren.

Die Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte wird

ohne Abschldge gezahlt. Sie kann nicht vorzeitig in
Anspruch genommen werden.
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Zu dieser Altersrente konnen Sie unbegrenzt hinzuver-
dienen.

Altersrente fiir langjahrig Versicherte

Diese Rente konnen Sie erhalten, wenn Sie die Wartezeit
von 35 Jahren erfiillen. Die Altersgrenze hingt von
ihrem Geburtsjahrgang ab.

Wurden sie vor 1949 geboren, liegt die Altersgrenze bei
65 Jahren. Sie konnen die Rente auch vorzeitig ab

63 Jahren in Anspruch nehmen, allerdings mit einem
Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen
Inanspruchnahme.

Fir alle ab 1949 Geborenen steigt die Altergrenze von
65 Jahren schrittweise an. Wenn Sie 1964 oder spater
geboren wurden, liegt sie dann bei 67 Jahren. Sie kon-
nen die Altersrente aber auch weiterhin vorzeitig mit
63 Jahren bekommen, allerdings mit einem Renten-
abschlag von bis zu 14,4 Prozent.

Zu dieser Altersrente konnen Sie unbegrenzt hinzuver-
dienen.

Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen

Wenn Sie bei Beginn der Rente als schwerbehindert nach
deutschem Recht anerkannt sind und die Wartezeit von
35 Jahren erfullen, konnen Sie diese Rente erhalten. Die
Altersgrenze hiangt von Threm Geburtsjahr ab.

Fiir Personen, die nach dem 31. Dezember 1951 und vor
dem 1. Januar 1964 geboren wurden, wird die Alters-
grenze, ab der die Rente frithestens (mit Abschldgen) in
Anspruch genommen werden kann, schrittweise auf

62 Jahre angehoben. Parallel dazu wird die Altersgrenze
fiir den abschlagsfreien Bezug der Rente vom Jahrgang
1952 an schrittweise angehoben.
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Fir alle ab 1964 Geborenen liegt die Altersgrenze dann
bei 65 Jahren. Mit Abschldgen kann die Rente ab 62 Jah-
ren bezogen werden.

Die Rente fiir schwerbehinderte Menschen erhalten Sie
nur, wenn Sie als schwerbehinderter Mensch im Sinne
des deutschen Rechts mit einer Behinderung von min-
destens 50 Prozent anerkannt sind (also eine Bescheini-
gung dariiber vorlegen kénnen). Eine Invaliditdt nach
israelischem Recht steht der deutschen Schwerbehinde-
rung nicht gleich. Wohnen Sie in Israel, stellt das Ver-
sorgungsamt Hamburg den Grad der Behinderung nach
deutschem Recht fest.

Vorzeitiger und hinausgeschobener Rentenbeginn

Die Altersrente fiir langjahrig Versicherte und fiir
schwerbehinderte Menschen konnen Sie monatsweise
vorzeitig in Anspruch nehmen. Dabei wird Ihre Rente je
Monat, um den Sie den Beginn vorziehen, um 0,3 Pro-
zent gemindert.

Diese Minderung besteht wihrend des gesamten Renten-
bezugs, auch iiber die Regelaltersgrenze hinaus. Sollte
sich an Thre Altersrente eine Hinterbliebenenrente
anschliefen, wire auch diese entsprechend niedriger.
Sie konnen die Minderung nach Vollendung des 50. Le-
bensjahres ausgleichen, indem Sie zusétzliche Beitrdge
zahlen. Fragen Sie Thren Rentenversicherungstrager,
wann und mit welchen Abschldgen Sie in Rente gehen
kénnen.

Wenn Sie die Voraussetzungen fiir eine Regelaltersrente
erfiillen und Sie diese nicht in Anspruch nehmen, erhoht
sich Thre spétere Rente pro Monat um 0,5 Prozent. Auch
eine sich eventuell anschlieBende Hinterbliebenenrente
ware entsprechend hoher.
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Ehepartner sind
auch Partner einer
gleichgeschlecht-
lichen Ehe.

Unser Tipp:

Ausfihrliche Informationen zu allen Altersrenten und
zur Anhebung der Altersgrenzen enthalt die Broschiire
.Die richtige Altersrente fiir Sie".

Renten an Witwen und Witwer

Nach dem Tod des Ehepartners konnen Sie eine Witwen-
rente oder Witwerrente erhalten, wenn IThr verstorbener
Ehepartner bis zum Tod eine Rente bezog oder die
Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt hat oder diese (zum
Beispiel durch einen Arbeitsunfall) vorzeitig erfiillt ist.

AuBBerdem darf der iiberlebende Ehepartner nicht wieder
geheiratet haben.

Bitte beachten Sie:

Gleichgeschlechtliche Partner, die eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind,
stehen in allen Punkten den Partnern einer giilti-
gen Ehe gleich.

Um diese Rente erhalten zu kénnen, miissen Ehepartner
bis zum Tod mindestens ein Jahr verheiratet gewesen
sein. Diese Mindestdauer von einem Jahr gilt nur dann
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nicht, wenn die Ehe nicht aus Versorgungsgriinden
geschlossen wurde (zum Beispiel bei Unfalltod des
Ehepartners).

Die Witwen- oder Witwerrente kann als kleine oder
grol3e Rente gezahlt werden.

Um eine grof3e Rente zu erhalten, miissen Sie
- das 47. Lebensjahr vollendet haben (bei Tod ab 2012
bis 2029 stufenweise Anhebung vom 45. auf das
47. Lebensjahr) oder
- ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen
erziehen, das noch nicht 18 Jahre alt ist,
erwerbsgemindert sein oder
in hduslicher Gemeinschaft fiir ein eigenes Kind oder
ein Kind des Verstorbenen sorgen, das wegen
korperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
auBerstande ist, fiir sich selbst zu sorgen.

N2\%

Die grof3e Witwen- oder Witwerrente wird dauerhaft
gezahlt. Sie betragt 55 Prozent der Versichertenrente.
Haben Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet und wurde
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren, betragt
die grofle Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent der
Versichertenrente.

Sind die Voraussetzungen fiir eine groe Witwen- oder
Witwerrente nicht erfiillt, erhalten Sie eine kleine
Witwen- oder Witwerrente. Diese wird fiir langstens

24 Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten
gezahlt. Sie betrdgt 25 Prozent der Versichertenrente.
Wenn Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet haben und
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, wird
auch die kleine Rente unbegrenzt gezahlt.

Keinen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente
haben Sie, wenn ein Rentensplitting durchgefiihrt wurde.
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Heiraten Sie als Witwe oder Witwer erneut, fallt Ihr
Anspruch weg. Sie kdnnen auf Antrag eine Abfindung
Ihrer Rente erhalten.

Waisenrenten

Eine Waisenrente (Halbwaisenrente) erhalten Kinder
nach dem Tod eines Elternteils, wenn dieser bis zum Tod
eine Rente bezogen hat oder zum Zeitpunkt des Todes
die Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt hat oder diese vor-
zeitig erfiillt ist (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall).

Stirbt auch der zweite Elternteil, zahlen wir eine Voll-
waisenrente aus den Versicherungszeiten beider Eltern-
teile.

Eine Waisenrente erhalten leibliche und adoptierte
Kinder des Verstorbenen und in seinen Haushalt auf-
genommene Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und
Geschwister, die von ihm iiberwiegend unterhalten
wurden. Waisenrenten werden bis zum 18. Geburtstag
gezahlt. Danach kann die Waise die Rente lingstens bis
zum 27. Lebensjahr erhalten, wenn sie
- sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet oder
- ein freiwilliges soziales oder 6kologisches Jahr oder
den Bundesfreiwilligendienst leistet oder
- behindert ist und deshalb nicht selbst fiir sich sorgen
kann.

Weitere Renten wegen Todes

Wurden Sie nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ist
Ihr fritherer Ehepartner gestorben, kénnen Sie einen
Anspruch auf eine Erziehungsrente haben. Diese wird
Ihnen aus Ihren eigenen Versicherungszeiten gezahlt,
wenn Sie ein Kind erziehen. Das Gleiche gilt fiir eingetra-
gene Lebenspartnerschaften.

Eine Witwen- oder Witwerrente nach dem Tod des
vorletzten Ehegatten wird gezahlt, wenn Sie nach dem
Tod Thres fritheren Ehepartners wieder geheiratet
beziehungsweise eine eingetragene Lebenspartnerschaft
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Die Anschriften der
Trager finden Sie ab
Seite 53.

begriindet haben und die neue Verbindung nun aufgelost
oder aufgehoben wurde (beispielsweise durch Tod).

Ist IThre Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden worden,
kann unter bestimmten Voraussetzungen eine
Geschiedenenwitwen- oder Geschiedenenwitwerrente
gezahlt werden.

Unser Tipp:
Naheres zu den Renten wegen Todes erfahren Sie in der

Broschiire ,Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren
Zeiten”.

Rente und Einkommen

Bei den Renten wegen Erwerbsminderung kann sich ein
Hinzuverdienst negativ auf die Rentenhéhe auswirken.
Auch auf die Witwen- und Witwerrente wird Einkommen
angerechnet. Bitte informieren Sie sich bei Threm Ren-
tenversicherungstréger.

Bergleute - besondere Leistungen der Knappschaft

Fiir knappschaftliche Beschéftigte gibt es wegen der
besonderen Belastungen und Risiken, denen sie aus-
gesetzt sind, im deutschen Recht besondere Regelungen
und einen eigenen Rentenversicherungstriager.
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Die Anschrift finden
Sie auf Seite b4.

Niahere Informationen zu den knappschaftlichen Sonder-
leistungen enthélt die Broschiire ,Bergleute und ihre
Rente: So sind Sie gesichert“. Sie konnen sich auch
direkt an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See wenden.

Grundrentenzuschlag

Der Grundrentenzuschlag — auch Grundrente genannt —
ist ein individuell berechneter Zuschlag zu einer Rente,
der zum 1. Januar 2021 als neuer sozialer Ausgleich
eingefiihrt wurde.

Damit werden Menschen, die in ihrem Leben lange gear-
beitet haben und dabei unter dem Durchschnitt verdient

haben, in der Regel besser abgesichert. Sie miissen dafiir
keinen Antrag stellen. Wir priifen bei jeder Rente, ob die

Voraussetzungen fiir den Zuschlag erfiillt sind.

Sie miissen mindestens 33 Jahre mit sogenannten
Grundrentenzeiten haben. Den vollen Zuschlag gibt es
erst bei 35 Jahren mit diesen Zeiten. Zu den Grundren-
tenzeiten zdhlen vor allem Zeiten, in denen Pflichtbei-
trage aufgrund einer Beschéftigung gezahlt wurden, und
Zeiten, in denen Kinder erzogen wurden. Dagegen wer-
den zum Beispiel Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Schul-
ausbildung oder Zeiten mit freiwilligen Beitrdgen nicht
mitgezahlt.

Fiir die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten zéhlen
auch Versicherungszeiten in Israel mit.

Bitte beachten Sie:

Berechnet wird der Grundrentenzuschlag nur aus
deutschen Zeiten. Zeiten mit geringem Einkommen
in Israel werden durch den Zuschlag nicht aufge-
wertet.
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Auf den Grundrentenzuschlag wird Ihr Einkommen und
gegebenenfalls das Einkommen Thres Ehegatten oder
eingetragenen Lebenspartners angerechnet, wenn es
eine bestimmte Hohe iiberschreitet.

Der Grundrentenzuschlag wird auch ins Ausland gezahlt.
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Die Berechnung der deutschen Rente

Nachdem Sie erfahren haben, ab wann und unter welchen Voraussetzungen
Sie aus der deutschen Rentenversicherung eine Rente beziehen kdnnen,
wird Sie die Hohe lhrer Rente interessieren.

Die deutsche Rente wird — auch im Rahmen des Abkom-
mens — nur aus den nach deutschem Recht anrechenba-
ren Zeiten berechnet. Israelische Zeiten wirken sich auf
Ihre deutsche Rente grundsétzlich nicht aus.

Die Hohe der deutschen Rente richtet sich also vor allem
nach der Hohe Ihres Einkommens, fiir das Sie wihrend
Thres Versicherungslebens in Deutschland Beitrage
gezahlt haben.

Zum Zeitpunkt der Berechnung stehen drei Faktoren der
Rentenformel fest: der Zugangsfaktor, der aktuelle
Rentenwert und der Rentenartfaktor. Die Entgeltpunkte
miissen noch ermittelt werden.

Die Rentenformel
Monatliche Rentenhohe = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor

x aktueller Rentenwert
x Rentenartfaktor
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Beitragsfreie Zeiten
sind zum Beispiel
Anrechnungszeiten
wie die Zeiten der
Krankheit, Schwan-
gerschaft und
Arbeitslosigkeit.

Entgeltpunkte

Die Entgeltpunkte werden im Wesentlichen durch das
von Thnen in den einzelnen Jahren erzielte Einkommen
bestimmt. Hinzu kommen freiwillige Beitrdge, die
zundchst in Entgelte umgerechnet werden, und Entgelt-
punkte mit einem vorbestimmten Wert (beispielsweise
fiir Kindererziehungszeiten).

Ihr Einkommen wird Jahr fiir Jahr mit dem Durch-
schnittseinkommen aller Versicherten ins Verhéltnis
gesetzt. Haben Sie genau durchschnittlich verdient,
erhalten Sie dafiir einen Entgeltpunkt, ansonsten Ihrem
Einkommen entsprechend mehr oder weniger Entgelt-
punkte.

Verdienste fiir Beschéftigungen in den neuen Bundeslidn-
dern vor dem 1. Januar 2025 werden mit einem Faktor
auf das Niveau angehoben, das in den alten Bundeslan-
dern gilt. Die so ermittelten Engeltpunkte heilen Entgelt-
punkte (Ost). Von 2025 an entfillt die Hochwertung
dieser Verdienste.

Unser Tipp:

Sie konnen dazu auch in unseren Broschiiren ,Rente:
So wird sie berechnet - alte/neue Bundeslander”
nachlesen. AuBerdem empfehlen wir die Broschiire
.0st-West-Rentenangleichung: Das dndert sich”.

Aus beitragsfreien Zeiten werden ebenfalls Entgeltpunkte
errechnet. Die Bewertung dieser Zeiten richtet sich nach
der Hohe Thres Einkommens und der Anzahl der Ver-
sicherungszeiten wiahrend des gesamten Versicherungs-
lebens.

Zum Schluss werden dann alle ermittelten Entgeltpunkte
zusammengerechnet.
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Zugangsfaktor

Der Zugangsfaktor betrdgt im Normalfall 1,0. Bei Alters-
renten vermindert er sich um 0,3 Prozent fiir jeden
Monat, den Sie die Rente vorzeitig in Anspruch nehmen.
Fiir jeden Monat, den Sie die Rente nach Erreichen der

Regelaltersgrenze nicht in Anspruch nehmen, erhalten

Sie einen Zuschlag von 0,5 Prozent.

Auch bei Renten wegen Erwerbsminderung und bei
Renten wegen Todes kann sich der Zugangsfaktor
verringern. Wie hoch der Abschlag ist, hingt davon ab,
wie alt der Versicherte bei Beginn der Rente wegen
Erwerbsminderung ist beziehungsweise im Zeitpunkt des
Todes war. Der Abschlag kann hiéchstens 10,8 Prozent

betragen.

Aktueller Rentenwert

Mit dem aktuellen Rentenwert wird die Rentenhdhe in
der Regel einmal jahrlich (am 1. Juli) an die wirtschaft-
liche Entwicklung angepasst. Er entspricht dem Wert der
monatlichen Rente, die ein Durchschnittsverdiener mit
einem Jahresverdienst erreichen kann. Fiir Entgelt-
punkte (Ost) bis zum 30. Juni 2023 ist ein eigener

aktueller Rentenwert (Ost) mafgebend.

Rentenartfaktor

Der Rentenartfaktor richtet sich nach der Rentenart und betragt bei

Altersrenten, Renten wegen voller Erwerbsminderung und Erziehungsrenten 1,0
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 0,5
Halbwaisenrenten 0,1
Vollwaisenrenten 0,2
kleinen Witwen- beziehungsweise Witwerrenten fir die ersten drei Kalender-

monate nach dem Tod des Versicherten 1,0
anschlielend 0,25
grofen Witwen- beziehungsweise Witwerrenten fiir die ersten drei Kalender-

monate nach dem Tod des Versicherten 1,0
anschliefend in der Regel 0,55

oder 0,6
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Die richtige israelische Rente fir Sie

Die israelische Nationalversicherung zahlt als Rentenversicherungstrager
wie die deutsche Rentenversicherung Renten wegen Erwerbsminderung
(Invaliditat), Altersrenten und Renten wegen Todes. Hier erfahren Sie, wann
Sie eine israelische Rente erhalten konnen.

Sie miissen wie in Deutschland eine Mindestzahl von
Erkundigen Sie sich 1sra§11schen Versflcher?ngsze?ten zuruckgel.egt haben.
inlsrael obundin  Vversicherungszeiten konnen in Israel Arbeitnehmer,
welchen Zweigen Selbstdndige sowie nicht arbeitende Versicherte mit und
der Sozialversiche-  ohne eigene Einkiinfte erwerben. Sofern nicht eine vor-
rung Sie wahrend rangige Versicherungsform besteht, ist jeder Einwohner
lhrer Erwerbstatig- ) ]

Israels ab Vollendung des 18. Lebensjahres pflichtver-

keit dort versichert
sind! sichert, sofern er dort legal und dauerhaft ansassig ist.

Das Abkommen hilft Ihnen, die Voraussetzungen fiir eine
Leistung zu erfiillen. Fiir die Mindestversicherungszeit
werden lhre deutschen Beitragszeiten wie israelische
Beitragszeiten bertiicksichtigt.
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Die Adresse finden

Sie auf der Seite 55,

weitere Informa-
tionen unter

www.btl.gov.il.

Bitte beachten Sie:

Uber das israelische Rentenrecht kénnen wir lhnen
nur unverbindliche Auskiinfte geben und von den
zahlreichen Leistungen der israelischen National-
versicherung konnen wir nur die wichtigsten
nennen. Einen umfassenden Uberblick iiber die
israelischen Leistungen und deren Voraussetzun-
gen bieten die Internetseiten des ,, National
Insurance Institute” unter www.btl.gov.il.

Israelische Invalidenrente

Sie haben Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn eine
Erwerbsminderung von mindestens 60 Prozent besteht.
Bei Personen mit mehreren Einschrinkungen, von denen
eine allein 25 Prozent Erwerbsminderung bewirkt, reicht
bereits eine Erwerbsminderung von insgesamt 40 Pro-
zent. Eine bestimmte Mindestversicherungszeit miissen
Sie nicht erfiillen. Sie miissen Ihren stindigen Aufenthalt
jedoch in Israel haben und die Erwerbsminderung muss
in der Regel auch in Israel entstanden sein. Der An-
spruch auf die Invalidenrente héngt von Ihrem Gesamt-
einkommen ab. Die Rente wird bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze gezahlt.

Israelische Altersrente

Eine einkommensunabhéngige Altersrente erhalten
Ménner ab ihrem 70. Geburtstag. Flir Frauen galt frither
eine Altersgrenze von 65 Jahren, diese wurde jedoch
stufenweise auf 70 Jahre angehoben.

Sie konnen aber bereits frither eine Altersrente bekom-
men, wenn [hr Einkommen eine bestimmte Hochstgren-
ze nicht {ibersteigt. Mdnner kénnen dann vom 67. Ge-
burtstag an in Rente gehen. Fiir Frauen wird die
Altersgrenze stufenweise auf 65 Jahre angehoben.
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Als Mindestversicherungszeit benotigen Sie

- 60 Monate ununterbrochene Versicherungszeit in
den letzten 10 Jahren vor dem rentenberechtigten
Alter oder

- insgesamt eine Versicherungszeit von 144 Monaten
oder

- eine Versicherungszeit von wenigstens 60 Monaten,
wenn mindestens die Halfte der Zeit, wihrend der
Sie in Israel ansdssig waren, mit Beitrdgen belegt ist.

Fiir bestimmte Frauen (zum Beispiel ledige oder geschie-
dene Frauen oder Witwen, die keine Hinterbliebenen-
rente beziehen) kann ein Rentenanspruch auch ohne
Erfiillung der Mindestversicherungszeit bestehen.

Als Altersrente erhalten Sie einen von Threm Familien-
stand abhédngigen Prozentsatz vom Durchschnittsein-
kommen aller beschéftigten Personen.

Israelische Hinterbliebenenrente

Als Witwe, Witwer oder Waise erhalten Sie eine Hinter-

bliebenenrente, wenn die verstorbene Person

- in den letzten zwolf Monaten vor dem Tod ununter-
brochen versichert war oder

- in den letzten 5 Jahren vor dem Tod mindestens
24 Monate versichert war oder

- die Mindestversicherungszeit fiir eine Altersrente
erfiillt hat.

In bestimmten Ausnahmefillen muss die Wartezeit nicht
erfiillt sein.

Die Hinterbliebenenrente ist stets abhéngig vom Gesamt-

einkommen. Haben Sie zum Beispiel Anspruch auf eine
Altersrente, wird die Hinterbliebenenrente gekiirzt.
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Deutsche Rente auch im Ausland

Renten aus der deutschen Rentenversicherung werden weltweit ausgezahlt,
doch ein dauerhafter Auslandsaufenthalt wirkt sich unter Umstanden auf
den Anspruch und die Hohe lIhrer Rente aus.

Voriibergehender Aufenthalt

Bei einem nur voriibergehenden Auslandsaufenthalt
bleibt Thr Lebensmittelpunkt in Deutschland. Dann wird
Ihre deutsche Rente unverdndert weitergezahlt.

Wollen Sie aber dauerhaft im Ausland wohnen, konnen
sich negative Folgen fiir Ihre Rente ergeben.

Einschrankungen bei der Rentenzahlung in das Ausland

Unabhéngig von Threr Staatsangehorigkeit bestehen bei

einem dauerhaften Auslandsaufenthalt Einschrankungen

bei der Rentenzahlung, wenn in Threr Rente

- Zeiten nach dem sogenannten Fremdrentengesetz,
die beispielsweise Vertriebenen und Aussiedlern fiir
ihre Zeiten in den osteuropdischen Herkunftsgebie-
ten angerechnet wurden, und/oder

- Beitrdge bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges aus
fritheren deutschen Gebieten, wie zum Beispiel
Schlesien oder Ostpreulen,

enthalten sind.
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In diesem Fall kann Thre Rente gekiirzt oder gegebenen-
falls auch gar nicht mehr gezahlt werden. Diese Ein-
schriankung gilt fiir alle, und damit auch fiir Deutsche.

AuBlerdem kann es zu Einschrankungen kommen, wenn
Sie eine Rente wegen voller Erwerbsminderung aufgrund
des verschlossenen deutschen Teilzeitarbeitsmarktes
erhalten. Die Rente kann unter Umstinden ganz wegfal-
len, wenn Sie IThren Wohnsitz ins Ausland verlegen.

Unser Tipp:

Sie sind verpflichtet, uns mitzuteilen, dass Sie dauer-
haft ins Ausland ziehen. Um sicherzugehen, dass sich
Ihre Rente nicht mindert oder gar wegfallt, empfehlen
wir lhnen, sich rechtzeitig bei Ihrem Rentenversiche-
rungstrager iber mogliche Einschrankungen zu
informieren. Bei Ihrer Krankenkasse konnen Sie vorab
klaren, wie Sie weiter krankenversichert sind.

Wie erhalte ich meine Rente?

Die deutsche Rente wird IThnen im Allgemeinen am Ende
des Monats auf ein Konto Ihrer Wahl gezahlt. Haben Sie
ein auslidndisches Konto, konnen bei der Uberweisung
Threr Rente Bankspesen anfallen. Diese sowie eventuelle
Wechselkursschwankungen kénnen wir leider nicht
erstatten.
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Weitere Informatio-
nen finden Sie
unter www.
rentenservice.de.
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Bitte beachten Sie:

Bitte informieren Sie den Renten Service rechtzei-
tig, das heiBt mindestens drei Monate, bevor Sie ins
Ausland ziehen. Auch wenn sich die Hohe der Rente
nicht andert, braucht die Zahlungsumstellung
etwas Zeit. Benotigt wird lhre Versicherungsnum-
mer, der Zeitpunkt des Umzuges, die neue An-
schrift sowie die neue Zahlungsverbindung.


http://www.rentenservice.de
http://www.rentenservice.de

L —

Wann und wo beantragen Sie lhre Rente?

Ihre Rente aus der deutschen Rentenversicherung miissen Sie beantragen.
Wir sagen lhnen, wo Sie den Rentenantrag stellen konnen und welche
Fristen fiir einen rechtzeitigen Rentenbeginn einzuhalten sind.

Ihre deutsche Rente beginnt im Regelfall mit dem Ersten
des Kalendermonats, zu dessen Beginn Sie die Voraus-
setzungen fiir Thre Rente erfiillen.

Beispiel:

Am 10. September 2025 wird Ruth N. 66 Jahre plus
zwei Monate alt. Von diesem Zeitpunkt an hat sie alle
Voraussetzungen erfiillt. Ihre Rente beginnt am

1. Oktober 2025.

Damit die Rente zum gewiinschten Zeitpunkt beginnen
kann, miissen Sie den Rentenantrag innerhalb von drei
Monaten nach dem Ende des Monats, in dem sie die
Voraussetzungen erfiillen, stellen.

Stellen Sie den Antrag verspétet, beginnt die Rente erst
mit dem Antragsmonat.

48



Beispiel:

Ruth N. stellt ihren Rentenantrag erst im April 2026.
Da der Leistungsfall (Vollendung des 66. Lebensjahres
plus zwei Monate) bereits vor mehr als drei Monaten
eingetreten ist, beginnt ihre Rente erst am 1. April 2026.

Damit Thnen keine Anspriiche verloren gehen, sollten Sie
den Antrag immer rechtzeitig stellen.

Ausnahmen gibt es bei Erwerbsminderungs- und Hinter-
bliebenenrenten. Eine zeitlich befristete Rente wegen
Erwerbsminderung wird erst ab dem 7. Kalendermonat
nach Eintritt der Erwerbsminderung gezahlt. Stellen Sie
Ihren Antrag nach Ablauf dieser Zeit, wird [hnen die
Rente erst ab Beginn des Antragsmonats gezahlt. Eine
Hinterbliebenenrente wird dagegen auch riickwirkend
fiir bis zu zwolf Kalendermonate vor dem Monat gezahlt,
in dem die Rente beantragt wurde.

Bitte beachten Sie:

Die Auszahlung lhrer Rente erfolgt im Regelfall
erst zum Ende des Monats, in dem die Rente
beginnt.

Wo kann ich den Rentenantrag stellen?

Stellen Sie in Deutschland oder Israel einen Rentenan-
trag, so gilt er auch fiir den anderen Staat, wenn Sie dort
Versicherungszeiten zuriickgelegt haben. Der Tag der
Antragstellung ist fiir beide Staaten verbindlich. Beantra-
gen Sie in Israel Thre israelische Rente, so gilt dieser
Antrag mit demselben Datum auch als Antrag auf Thre
deutsche Rente.
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Wohnen Sie in Deutschland, so stellen Sie Ihren Antrag

bei der Deutschen Rentenversicherung. Wohnen Sie in

Israel, so stellen Sie Thren Antrag bei der israelischen

Nationalversicherung. Wohnen Sie auflerhalb der Abkom-
Die Adressen finden ~mensstaaten, so stellen Sie bitte Ihren Antrag bei dem
Sie ab Seite 53. Tréger, bei dem Sie zuletzt versichert waren.

Bitte beachten Sie:

Es reicht aus, wenn Sie nur einen Rentenantrag
stellen. Bitte geben Sie im Antrag an, dass Sie auch
im jeweils anderen Staat versichert waren. So
konnen die deutsche und die israelische Renten-
versicherung einander informieren und jeweils
lhren deutschen und israelischen Rentenanspruch
priifen.
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Ihre Kranken- und Pflegeversicherung als Rentner

Sicherlich diirfte fiir Sie als Rentner auch die Frage des Krankenversiche-
rungsschutzes von Bedeutung sein. Dabei muss zwischen den verschiedenen
Madglichkeiten der gesetzlichen Pflichtversicherung und der freiwilligen
oder privaten Krankenversicherung unterschieden werden.

Aufenthalt in Deutschland

Wohnen Sie in Deutschland und bekommen Sie eine
deutsche Rente, sind Sie grundsétzlich in der deutschen
Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert,
wenn Sie fiir eine bestimmte Zeit (Pflicht-)Mitglied in der
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung waren.

Zeiten in einer israelischen Krankenversicherung kénnen
fiir diese erforderliche Vorversicherungszeit nicht beriick-
sichtigt werden.

Sind Sie in der Krankenversicherung der Rentner pflicht-
versichert, werden Sie auch in der deutschen gesetz-
lichen Pflegeversicherung pflichtversichert. Sowohl fiir die
Kranken- als auch fiir die Pflegeversicherung haben Sie
Beitrdge zu zahlen. Diese werden von der deutschen
Rente einbehalten und an die Krankenkasse weitergeleitet.

Sind Sie nicht in der deutschen gesetzlichen Krankenver-
sicherung pflichtversichert, erhalten Sie auf Antrag einen
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Zuschuss zu Thren Aufwendungen fiir die Kranken- und

Pflegeversicherung, wenn Sie

> freiwilliges Mitglied der deutschen gesetzlichen
Krankenversicherung oder

- bei einem privaten Krankenversicherungsunterneh-
men versichert sind, das der deutschen oder der
Aufsicht eines Staates des Européischen Wirtschafts-
raums unterliegt.

Unser Tipp:

Lesen Sie bitte auch die Broschiire ,Rentner und ihre
Krankenversicherung”.

Aufenthalt in Israel

Wohnen Sie in Israel, ist fiir Sie eine Pflichtversicherung
in der deutschen Kranken- und Pflegeversicherung nicht
moglich. Diese enden, wenn Sie von Deutschland aus
nach Israel ziehen. Andererseits kann fiir Rentner, die
von Israel nach Deutschland ziehen, eine deutsche
Kranken- und Pflegeversicherung entstehen, soweit die
Voraussetzungen hierfiir erfiillt werden.

Wohnen Sie in Israel, ist eine freiwillige Versicherung in
der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung nicht
zuldssig. Grundsétzlich wird IThnen dann weder ein
Zuschuss zu einer freiwilligen oder privaten Kranken-
noch zu einer Pflegeversicherung gezahlt.

Eine Ausnahme kann sich aufgrund des Abkommens fiir
Deutsche, Israelis, Fliichtlinge, Staatenlose sowie Hinter-
bliebene der vorgenannten Personen ergeben. Diese
Personen konnen auf Antrag einen Zuschuss zu einer
Krankenversicherung bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen erhalten, wenn es der deutschen oder
der Aufsicht eines Staates, der das Europarecht anwen-
det, unterliegt. Ein Zuschuss zu einer Pflegeversicherung
ist nicht moglich.
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Ihre Ansprechpartner in Deutschland und Israel

Ihre Anfragen und Antrage mit Bezug zum deutsch-israelischen Sozialver-
sicherungsabkommen werden in Deutschland von verschiedenen Versiche-
rungstragern bearbeitet.

In Deutschland sind im Verhaltnis zu Israel folgende
Versicherungstriager zustdndig:

- Deutsche Rentenversicherung Rheinland,

- Deutsche Rentenversicherung Bund und

- Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Haben Sie Thren letzten deutschen Beitrag an einen
Regionaltrager (ehemalige Landesversicherungsanstal-
ten) gezahlt, ist fiir Sie Ansprechpartner die:

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

40194 Diisseldorf

Telefon 0049 211 937-0

Telefax 0049 211 937-3096

E-Mail post@drv-rheinland.de

Internet www.deutsche-rentenversicherung-
rheinland.de
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Haben Sie Thren letzten deutschen Beitrag an die Deut-
sche Rentenversicherung Bund (ehemals Bundesversiche-
rungsanstalt fiir Angestellte) gezahlt, wenden Sie sich
bitte an die:

Deutsche Rentenversicherung Bund

10704 Berlin

Telefon 0049 30 865-0

Telefax 0049 30 865-27240

E-Mail meinefrage@drv-bund.de

Internet www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mindestens einen
deutschen Beitrag zur Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See (ehemals Bundesknappschaft,
Bahnversicherungsanstalt und Seekasse) gezahlt, ist flir
Sie Ansprechpartner die:

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Hauptverwaltung

44781 Bochum

Telefon 0049 234 304-0

Telefax 0049 234 304-53050

E-Mail rentenversicherung@kbs.de

Internet www.kbs.de

Bei Fragen zum Abschluss einer Ausnahmevereinbarung
wenden Sie sich bitte in Deutschland an den

GKV-Spitzenverband

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-
Ausland (DVKA)

Pennefeldsweg 12¢

53177 Bonn

Telefon 0049 228 9530-0

Telefax 0049 228 9530-600

E-Mail post@dvka.de
Internet www.dvka.de
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In Israel ist fiir Sie die Nationalversicherungsanstalt
(National Insurance Institute) in Jerusalem zustdandig:

National Insurance Institute
217 Jaffa Street

Jerusalem

9199908

ISRAEL

Internet www.btl.gov.il
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Nur einen Schritt entfernt:
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie bendtigen Informationen oder wiinschen eine
individuelle Beratung? Wir sind fiir Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschiiren

Unser Angebot an Broschiiren ist breit gefachert. Was Sie interessiert,
konnen Sie auf www.deutsche-rentenversicherung.de herunterladen oder
bestellen. Wenn Sie regelmafig iiber neue Broschiiren informiert werden
mochten, abonnieren Sie unseren Newsletter ,Broschiiren aktuell®.

Mit unseren Online-Services

Sie konnen online sicher mit uns kommunizieren. Um einen Antrag zu
stellen, benotigen Sie nur Ihre Versicherungsnummer. Fiir weitere Anliegen
konnen Sie unser Kundenportal nutzen. Hier identifizieren Sie sich mit der
Online-Ausweisfunktion IThres Personalausweises.

Am Telefon

Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort konnen
Sie auch Informationsmaterial bestellen oder den passenden Ansprech-
partner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800.

Im Internet

Unser Angebot steht Thnen unter www.deutsche-rentenversicherung.de
rund um die Uhr zur Verfiigung. Sie konnen sich iiber viele Themen in-
formieren, Broschiiren herunterladen oder bestellen sowie verschiedene
Newsletter abonnieren.

Im personlichen Gesprach

Ihre nédchstgelegene Auskunfts- und Beratungsstelle finden Sie auf unserer
Startseite im Internet oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort kénnen
Sie auch bequem einen Termin vereinbaren.

Versichertenberater und Versichertenalteste

Unsere ehrenamtlich tatigen Versichertenberater und Versichertenéltesten
sind in Deutschland in unmittelbarer Nachbarschaft fiir Sie da und helfen
Thnen beispielsweise beim Ausfiillen von Antragen.
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lhr kurzer Draht zu uns

0800 1000 4800 (kostenlose Nummer fiir Deutschland)
www.deutsche-rentenversicherung.de

infolddeutsche-rentenversicherung.de

Mehrsprachige Beratungen bieten wir auf den Internationalen Beratungs-
tagen an. Die Termine finden Sie im Internet.

Unsere Partner

Auch bei den Versicherungsdmtern der Stadte und Gemeinden kénnen Sie
Ihren Antrag stellen oder Thre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

Die Trager der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Wiirttemberg

Deutsche Rentenversicherung
Bayern Siid

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover

Deutsche Rentenversicherung
Hessen

Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland
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Gartenstralle 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Bertha-von-Suttner-Strafe 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 500 900

Lange Weihe 6
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

StadelstraBBe 28
60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Georg-Schumann-Stral3e 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55
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Deutsche Rentenversicherung
Nord

Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern

Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Deutsche Rentenversicherung
Saarland

Deutsche Rentenversicherung
Schwaben

Deutsche Rentenversicherung
Westfalen

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
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Ziegelstrafle 150
23556 Litbeck
Telefon 0451 485-0

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

HuntestralBBe 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Konigsallee 71
40215 Diusseldorf
Telefon 0211 937-0

Eichendorffstraf3e 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Martin-Luther-StraBBe 2-4
66111 Saarbriicken
Telefon 0681 3093-0

Dieselstrafle 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Gartenstralle 194
48147 Miinster
Telefon 0251 238-0

RuhrstraBe 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Pieperstrafle 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0
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Deutschen Rentenversicherung; sie wird grundsatzlich

kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave
Incorporated.


http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:drv%40drv-bund.de?subject=

Die gesetzliche Rente ist und bleibt
der wichtigste Baustein fiir die Alters-
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen
Altersvorsorge ist die Deutsche
Rentenversicherung. Sie betreut
58 Millionen Versicherte und
tber 21 Millionen Rentner.

Die Broschiire ist Teil unseres
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.
Wir beraten. Wir helfen.
Die Deutsche Rentenversicherung.

- Deutsche
Rentenversicherung
Sicherheit
flir Generationen



	Arbeiten ohne Grenzen
	Impressum
	Das Abkommen mit Israel
	Arbeiten im Abkommensstaat – wo sind Sie versichert?
	In Deutschland freiwilliges Mitglied sein
	Deutsche Beiträge erstatten lassen 
	Rehabilitation – wieder fit für Alltag und Beruf
	Rente – so hilft Ihnen das Abkommen
	Deutsche Rente – die Grundvoraussetzungen
	Die richtige deutsche Rente für Sie
	Die Berechnung der deutschen Rente
	Die richtige israelische Rente für Sie
	Deutsche Rente auch im Ausland
	Wann und wo beantragen Sie Ihre Rente?
	Ihre Kranken- und Pflegeversicherung als Rentner
	Ihre Ansprechpartner in Deutschland und Israel
	Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversicherung
	Impressum

